GZ: 78 E 4658/21m
An das Bezirksgericht Linz

Exekutionssache:

betreibende Partei:
Kunz & Kaiser Immobilien GmbH, 4040 Linz, Freistädterstraße 49

vertreten durch:

Mag. August Obernhuber, Rechtsanwalt, 4040 Linz, Hauptstraße 46

verpflichtete Partei:
Tamino Jindrichhofer, unbekannten Aufenthalts, zuvor 4020 Linz, Salzburger Straße 308

wegen:


Räumung (Streitwert nach RATG € 1.000,--)
Im oben angeführten Räumungsexekutionsverfahren wurde am 28. Juni 2021 die zwangsweise Räumung der Wohnung der verpflichteten Partei in der Salzburger Straße 308, 4020 Linz, vollzogen. Das Delogierungsgut wurde bei der Spedition, der Fa. Wegmitdemmüll GmbH & Co KG in der Wiener Straße 1, 4020 Linz, eingelagert.

Da der Verpflichtete die Rückforderung der Sachen verzögert und mit der Berichtigung der Ver​wahrungs​kosten säumig ist, beantragt die betreibende Partei die Versteigerung des Delogierungsguts für Rechnung des Verpflichteten nach vorgängiger Androhung des Verkaufs. 

Weiters mögen die unten stehend verzeichneten Kosten des Antrags der betreibenden Partei als weitere Exe​kutionskosten beschlussmäßig zugesprochen werden.

An Kosten werden verzeichnet (Bemessungsgrundlage € 1.000,-):

Antrag TP 2
€
58,10


60 % Einheitssatz
€
34,86

ERV-Kosten
€
2,10

20 % USt
€
19,01

Summe
€
114,07
